
Online-Antrag

Sie stellen Ihren Antrag im a w s Förderman-
ager über www.primaerversorgung.gv.at.

Pflichtdokument:
• Zusage der Ö G K

• Optional: Absichtserklärung  
oder Nachweis der Bewerbung

Nachreichbar:
• Konzept, sowie ein Kosten- und  

Finanzierungsplan  
Bei Akontozahlung: Darstellung der  
Ausfinanzierung durch die Bank

• Nachweis der Preisangemessenheit, 
sowie die Übermittlung der Angebote

Förderzusage

Bei Vorliegen aller Voraus-
setzungen erhalten Sie die  
Förderzusage von der a w s.

Abrechnung mit a w s

Im Zuge der Abrechnung  
reichen Sie alle notwendigen 
Rechnungen und Belege bei 
der a w s ein. Dies muss inner- 
halb von 3 Monaten nach  
Inbetriebnahme der PVE  
erfolgen.

So kommen Sie zur Förderung für Ihre neue Primärversorgungseinheit (PVE)* 
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Anerkennungsstichtag

Nur Kosten, die ab Einlangen des  
Antrags bei der a w s (Anerkennungs- 
stichtag) entstehen sind förderbar. **

Sofern Sie keine Zusage der Ö G K  
erhalten bzw. es nicht zur Gründung 
einer PVE kommt, können Kosten  
jedenfalls nicht gefördert werden.
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Prüfung des Antrags

Sobald alle Unterlagen  
vollständig übermittelt 
wurden, dauert die  
Prüfung Ihres Antrags  
im Regelfall 2-3 Wochen.

Nachweis der Bescheinigung

Spätestens 6 Monate nach Antrag-
stellung muss eine Bescheinigung 
der Ö G K bezüglich der Erstreihung 
im Auswahlverfahren nachgewiesen 
werden. Erst dann wird Ihr Antrag 
durch die a w s bearbeitet und  
geprüft. 

Sofern die Zusage der Ö G K bei  
Antragstellung bereits übermittelt 
wurde, kann der Antrag gleich  
geprüft werden.

Inbetriebnahme der PVE

Die Inbetriebnahme der PVE hat  
innerhalb von 3 Jahren ab dem  
Zeitpunkt der Förderungszusage  
zu erfolgen. Eine Verlängerung der  
Frist ist in begründeten Fällen möglich.
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* Schematische, vereinfachte Darstellung eines idealtypischen Förderungsprozesses - Darstellung ersetzt nicht eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Förderrichtlinie auf  
 www.primaerversorgung.gv.at/foerderungen 

** Hinweis: Frühestmöglicher Zeitpunkt für Kostenanerkennung: Tag des Einlangens des Förderansuchens bei a w s (=Anerkennungsstichtag).  
 Für das Absenden des Antrags ist eine Zusage der Ö G K oder optional eine Absichtserklärung oder Nachweis der Bewerbung notwendig (Pflichtnachweise). 
 Kosten, die vor dem Anerkennungsstichtag entstanden sind (verbindliche Bestellungen, Rechnung, Anzahlung, Lieferung und Zahlung), sind nicht förderbar. 
 Sofern zum Nachweis der Preisangemessenheit Vergleichsanbote vorzulegen sind, sind diese vor Bestellung einzuholen. 

4 6

http://www.primaerversorgung.gv.at
http://www.primaerversorgung.gv.at/foerderungen

